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§ 14 Oö. KWO
 Oö. KWO - Oö. Kommunalwahlordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

1. (1)Für jede Gemeinde mit Ausnahme der Städte mit eigenem Statut wird im Gemeindeamt eine

Gemeindewahlbehörde gebildet. Sie besteht aus dem Gemeindewahlleiter und aus mindestens drei, höchstens

jedoch neun Beisitzern.

2. (2)Gemeindewahlleiter ist der Bürgermeister oder ein von ihm bis spätestens am achten Tag nach der

Wahlausschreibung zu bestellender ständiger Vertreter. Spätestens am achten Tag nach der Wahlausschreibung

hat der Bürgermeister für den Fall der vorübergehenden Verhinderung die erforderliche Anzahl von

Stellvertretern des Gemeindewahlleiters zu bestellen.

3. (3)Die Anzahl der Beisitzer der Gemeindewahlbehörde wird von der Bezirkswahlbehörde festgesetzt. Diese

Festsetzung bleibt auch für spätere nach diesem Landesgesetz durchzuführende Wahlen solange aufrecht, bis sie

durch Beschluß der Bezirkswahlbehörde geändert wird.

4. (4)Der Gemeindewahlleiter hat die Beisitzer und Ersatzbeisitzer spätestens am 16. Tag nach der

Wahlausschreibung auf Grund der Parteienvorschläge (§ 6 Abs. 2 und 2a) zu bestellen. Die Parteienvorschläge

sind spätestens am elften Tag nach der Wahlausschreibung von den Vertretern der wahlwerbenden Parteien

beim Gemeindewahlleiter in zweifacher Ausfertigung einzubringen; verspätet einlangende Vorschläge werden

nicht berücksichtigt. Die Bestellung kann auch durch Anbringen einer Bestellungsklausel oder eines

entsprechenden Stempels auf dem Parteienvorschlag oder dessen Zweitschrift erfolgen. Sie wird mit ihrem

Zugang an den im Parteienvorschlag ausgewiesenen zustellungsbevollmächtigten Vertreter für alle darin namhaft

gemachten Beisitzer und Ersatzbeisitzer wirksam. (Anm: LGBl.Nr. 27/2009)

5. (5)Die Gemeindewahlbehörde kann gleichzeitig die Funktionen einer Sprengelwahlbehörde übernehmen. Ist das

nicht der Fall, können die Mitglieder und Ersatzmitglieder der Gemeindewahlbehörde auch Mitglieder und

Ersatzmitglieder von Sprengelwahlbehörden und besonderen Wahlbehörden sein, wenn dadurch nicht die

Besorgung der Geschäfte der Gemeindewahlbehörde beeinträchtigt wird.

6. (6)Die Namen der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der Gemeindewahlbehörde und der entsendeten

Vertrauenspersonen sind ortsüblich kundzumachen.

7. (7)Der Gemeindewahlleiter hat die Gemeindewahlbehörde spätestens am 21. Tag nach der Wahlausschreibung

zu ihrer Konstituierung einzuberufen.
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